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Kennzahlen zum 01.01.2016 
(§§ ohne Zusatz betreffen die Satzung) 

 
 

Das Gesetz über die Versorgung der Steuerberaterinnen und Steuerberater in Rheinland-Pfalz ist am 01.01.2000 
in Kraft getreten. Ende 2015 hatte das Versorgungswerk rund 1.830 anwartschaftsberechtigte Mitglieder und 98 
Rentner. Das Vermögen des Versorgungswerkes ist von rund 179 Mio. € Ende 2014 auf rund 206 Mio. € in 2015 
angewachsen. Ergänzende Informationen finden Sie regelmäßig im Mitgliederportal unter portal.stbv-rlp.de so-
wie auf der Homepage unter www.stbv-rlp.de. 

 
I. Überschusszuteilung: 
Die Renten werden zum 01.01.2016 nicht dynamisiert.  
 
 
II. Beitragssatz: 
Der Beitragssatz bestimmt sich in Anlehnung an die gesetzliche Rentenversicherung und beträgt ab dem 
01.01.2016 unverändert 18,7 %.  
 
 
III. Beitragsbemessungsgrenze (BBG): 
Die Beitragsbemessungsgrenze steigt für den Rechtskreis West von 72.600 €/Jahr auf 74.400 €/Jahr bzw. von 
6.050 €/Monat auf 6.200 €/Monat.  
 
 
IV. Regelpflichtbeitrag (§ 23 Abs. 1):  
Der Regelpflichtbeitrag für das Jahr 2016 beträgt danach 1.159,40 €/Monat (18,7 % der BBG West). Hieraus 
ergeben sich folgende Beitragsstufen: 
 

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 
115,94 € 231,88 € 347,82 € 463,76 € 579,70 € 

6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 
695,64 € 811,58 € 927,52 € 1.043,46 € 1.159,40 € 

 
 
V. Zusätzliche Beiträge (§ 25 Abs. 1): 
 

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 
1.275,34 € 1.391,28 € 1.507,22 € 1.623,16 € 1.739,10 € 

16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 
1.855,04 € 1.970,98 € 2.086,92 € 2.202,86 € 2.318,80 € 
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Häufig auftretende Fragen – nach Stichworten 
 
Wer ist Beitragsschuldner? 
 
Beitragsschuldner ist immer das Mitglied selbst, nicht der Arbeitgeber. Zwar ist es grundsätzlich möglich, dass die Mitglieds-
beiträge vom Arbeitgeber an das Versorgungswerk gezahlt werden (s. auch unter „SEPA-Lastschriftmandat“); kommt 
es in diesem Fall jedoch zu Unregelmäßigkeiten bei der Beitragszahlung, so wird immer das Mitglied in Anspruch genommen. 
Unter diesem Aspekt, sowie aus buchhaltungstechnischen Gründen, empfiehlt das Versorgungswerk, dass der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil an das Mitglied auszahlt und dieses sich dann den Gesamtbeitrag mittels Last-
schriftverfahren durch das Versorgungswerk einziehen lässt. Beiträge sind gem. § 26 Abs. 1 monatlich bis zum 10. eines 
jeden Folgemonats zu entrichten. 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, wird um die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates gebeten. 
Anders als die Krankenkassen führt das Versorgungswerk keine Arbeitgeberkonten, sondern Mitgliederkonten. Bei einem 
mitgliederbezogenen Lastschriftmandat erfolgt ein Gebrauch nur für dieses Mitglied. Sofern ein generelles Lastschriftmandat 
durch den Arbeitgeber erteilt worden ist, wird dieses für jeden neuen Arbeitnehmer verwandt, sofern in den entsprechenden 
elektronischen Beitragserhebungsmeldungen die Zahlart „Arbeitgeberlastschrifteinzug“ angegeben wird. 
 
Fristversäumnis bei Beitragsfestsetzung 
 
Wurde die Antragsfrist auf Festsetzung von einkommensbezogenen Beiträgen versäumt, so erfolgt grundsätzlich eine Fest-
setzung auf den Regelpflichtbeitrag. Eine rückwirkende Festsetzung auf einkommensbezogene Beiträge ist lediglich für den 
Zeitraum von drei Monaten bei einer endgültigen Festsetzung möglich, im Übrigen nur für die Zukunft. 
 
Krankengeld 
 
Für den Fall, dass aus der gesetzlichen Krankenversicherung Krankengeld bezogen wird, weisen wir darauf hin, dass grund-
sätzlich zur Beitragsfestsetzung das Bruttokrankengeld herangezogen wird. Ab dem 01.01.2016 wird Pflichtmitgliedern 
von berufsständischen Versorgungswerken, die von der Versicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung befreit sind, auf Antrag ein Beitragszuschuss durch die Krankenkasse gewährt. Die Höhe des Bei-
tragszuschusses richtet sich nach dem Beitrag, der durch die Krankenkasse an die gesetzliche Rentenversi-
cherung zu zahlen wäre. 
 
Zusatzbeiträge 
 
Die Zahlung von zusätzlichen freiwilligen Beiträgen (§ 25) ist laufend oder durch Einmalzahlung möglich und kann jederzeit 
wieder eingestellt werden. Pflicht- und Zusatzbeiträge dürfen zusammen 20/10 des Höchstbeitrages zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung nicht übersteigen. 
 
Rehabilitationsmaßnahmen 
 
§ 9 Abs. 2 bestimmt, dass das Versorgungswerk Zuschüsse für medizinische Rehabilitationsmaßnahmen, die zur Erhaltung 
oder Wiederherstellung der Berufsfähigkeit durchgeführt werden, übernehmen kann. Es liegt also im Ermessen des Versor-
gungswerks, ob und in welcher Höhe ein Zuschuss gewährt wird. Für diese Entscheidung werden die in § 13 Abs. 1 und 2 
geregelten Voraussetzungen geprüft und zugrunde gelegt. In jedem Fall ist der begehrte Zuschuss rechtzeitig vor Einleitung 
der Rehabilitationsmaßnahme zu beantragen und die notwendigen Kosten sind nach Grund und Höhe nachzuweisen oder 
unter Beifügung von Belegen im Voraus zu schätzen (§ 13 Abs. 3). Allerdings werden Kosten dann nicht berücksichtigt, wenn 
eine andere Stelle durch Gesetz, Satzung oder Vertrag zur Erstattung verpflichtet ist (§ 13 Abs. 3). Ein Anspruch auf die 
vollständige Übernahme der Rehabilitationskosten besteht nicht. Es ist daher ratsam, zu überprüfen, inwieweit eine zusätzli-
che private Absicherung für diesen Fall getroffen werden sollte. 
 
 
Sollten Sie Fragen haben, so stehen wir Ihnen   Unsere telefonischen 
gerne unter folgenden Nummern zur Verfügung:    Sprechzeiten sind: 
Tel.: 0211 / 179 369 – 0     Mo – Do: 9.00 – 16.00 Uhr und 
Fax.: 0211 / 179 369 – 55     Fr:  9.00 – 12.00 Uhr 
 
E-Mail: office@stbv-rlp.de 
 
Das Versorgungswerk bittet um Zahlung aller Beiträge auf das folgende Konto: 
Sparkasse Koblenz   ●   IBAN: DE80 5705 0120 0000 0810 00   ●   BIC: MALADE51KOB 
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Rententabelle 2016 für den Neuzugang 

 
Rentenanwartschaften gemäß § 12 beziffert mit den ab den 01.01.2016 geltenden altersabhängigen Multiplika-
toren Rx. Überschusszuteilungen sind nicht berücksichtigt. 
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1. Die Vertreterversammlung 
 
Vorsitzender: Stv. Vorsitzender: 
StB/vBP Edgar Wilk, Mainz StB/RA Michael Görgen, Simmern 
  
Mitglieder:  
StB/vBP Edgar Wilk, Mainz StB/WP Barbara Müller, Idar-Oberstein  
StB/WP Josef Ludwig, Trier StB/vBP Wolfgang Bormann, Mainz 
StB Monika Boos, Emmelshausen StB/vBP Peter M. Weber, Montabaur 
StB Martina Sagorni, Koblenz StB Peter Klein, Koblenz 
StB/RA Michael Görgen, Simmern StB/WP Dr. Rainer Krein, Mainz 
StB Roswitha Paulsen, Landau StB Peter Hoffarth, Girod 
StB Martin von der Lahr, Trier StB Stefanie Seiler, Kandel 
StB Iris Debnar-Manger, Hauenstein  
 
 
2. Der Verwaltungsrat 
 
Präsident: StB Ulrich Thiemann, Koblenz    Mitglieder:  Rolf Florian, Koblenz 
Vizepräsidentin: StB Inge Horr-Maximini, Kandel      StB Alwin Kort, Trier 
           StB Christian Thielmann 
 
 
3. Die Geschäftsführung 
 
Hauptgeschäftsführer:      Geschäftsführerin: 
RA Volker Schmidt-Lafleur, MBA     RAin Ariane Dohle, LL.M. (Altersvorsorge) 
 

Organe und Mitarbeiter/innen des Versorgungswerkes 


